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Sporttauglichkeitsbescheinigung 
 
Hinweis über die Sportgesundheit beim Schwimmen 

Sehr geehrte Aktive und Eltern, 
 

der Deutsche Schwimmverband schreibt vor, dass ihr Kind sporttauglich ist. Dafür sind Sie 
als Eltern verantwortlich. Sollte Ihr Kind an Wettkämpfen teilnehmen benötigen Sie auf 
jeden Fall eine ärztliche Bescheinigung zur Sporttauglichkeit. Diese Bescheinigung ist immer 
nur ein Jahr gültig und muss dann erneuert werden. 
Leerformulare dafür erhalten Sie beim Schwimmwart. 
Diese Untersuchung kann von jedem Kinderarzt oder Allgemein Mediziner durchgeführt 
werden. Die Sporttauglichkeitsbescheinigung dient in erster Linie der Sicherheit Ihrer Kinder 
und zur Absicherung unserer Übungsleiter / Trainer. 
 
Gez. Andreas Leiter / Schwimmwart 
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Sporttauglichkeitsbescheinigung 

 
 
 
 

Vorname:                                    Name:                                       Geb. am: 
 
 
 

Wohnort:                                    Plz:                                   Straße: 
 
 
 

Der / die obengenannte ist zum Zeitpunkt der Untersuchung sporttauglich. 
 

Bekannte Krankheiten / Allergien 
 
 
 
 
 

  
                                                                                    
 
            
         
 
 
 
________________________________________ 
Datum,     Stempel / Unterschrift des Arztes    

 

Als Grundlage für die 
Sporttauglichkeitsbescheinigung ist 
ausschließlich dieser Vordruck zu verwenden. 
Die Atteste haben nur eine Gültigkeit von einem 
Jahr und müssen jedes Jahr zwischen Mitte 
Oktober und dem 01.12. des laufenden Jahres 
erneuert werden. 
Ausgefüllte und abgestempelte Atteste bitte 

beim Schwimmwart abgeben. 


